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12.3.1768 Gedrucktes Patent des k.k.Kommerzienconsesses 
gegen den Missbrauch der Leinweber bei den 
zulässigen Maßen für Leinwand. 

 
16.4.1768 Gedrucktes Patent des k.k.Kommerzienconsesses 

gegen Missstände im Genehmigungsverfahren der 
Beschaumeister. 

 
17.6.1768 Der k.k.Kommerzienconsess befiehlt dem Verwalter 

von Sprinzenstein, niemandem ohne Meistertitel die 
Ausübung des Weberhandwerks zu erlauben. 

 
7.10.1768 Gedrucktes Patent des k.k.Kommerzienconsesses, weil 

die Beschauer bei der Leinwand minderwertige 
Eisenfarbe verwenden, die zu schnell verblasst. 

 
27.1.1769 Der k.k.Kommerzienconsess tadelt den Verwalter von 

Sprinzenstein, weil er die Mindestmaße der Webstücke 
nicht durchsetzt, und droht ihm Strafen an, falls er die 
Verordnungen bei Webern und Beschaumeistern nicht 
durchsetzt. 

 
28.2.1769 Der Verwalter von Sprinzenstein erstattet der 

Vormundschaft Bericht: 
 

• Der Manufakturkommissar Augustin Pilat wird der 
Herrschaft wohl schon Bericht über seine 
Untersuchung bei den Webern in Sarleinsbach 
erstattet haben 
 

• Trotzdem gibt es noch keine Anweisung, was mit 
der vorrätigen Leinwand passieren soll. 
 

• Die Leinwandhändler in Sarleinsbach, 
insbesondere der Marktrichter und sein Sohn, der 
diesen Bericht überreicht, fragen daher an, ob der 
k.k. Comerzialconsess den Leinwandhändlern 
Georg Mayrhofer und Georg Stölzl aus Neufelden 
und Carl Stölzl zu Lembach gestattet haben, alle 
vorrätigen Waren aufzukaufen. 
 

• Sie befürchten Nachteile, wenn die drei 
genannten auswärtigen Händler am kommenden 
Freimarkt in Sarleinsbach das alleinige 
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